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(d) Nichts in den Unterparagraphen (a) und (b) oben soll, in bezug auf 

Eigentum, Guthaben, Rechte, Anrechte und Interessen innerhalb Deutsch
lands so aufgelegt werden, daß es Verkäufe und Übertragungen an Per- 

* sonen wohnhaft in Deutschland zum Zwecke der Aufrechterhaltung und 
Weiterführung des täglichen öffentlichen Lebens, der Wirtschaft und Ver
waltung verhindert, jedoch gemäß den Bestimmungen der Unterpara
graphen 19 (b) und (c) unten und den Bestimmungen der Erklärung oder 
irgendwelchen hierunter erlassenen Proklamationen, Befehle, Verordnun
gen oder Vorschriften.

* /
15. (a) Die deutschen Behörden und alle Personen in Deutschland haben 

deh Alliierten Vertretern in Deutschland alles Gold und/Silber auszuhän
digen, in Münze oder in Barren, und alles Platin in Barren, das sich in 
Deutschland befindet, und alte sich außerhalb Deutschlands befindlichen 
Münzen und Barren, die das Eigentum irgendwelcher der in Unterpara
graph 14 (a) erwähnten Stellen oder Körperschaften ode^ irgendeiner in 
Deutschland wohnhaften oder geschäftlich tätigen Person sind oder für sie" 
innegehalten werden.

(b) Die deutschen Behörden und alle Personen in Deutschland haben 
den Alliierten Vertretern alle ausländischen Geldscheine und Münzen, die 
das Eigentum irgendeiner deutschen Behörde sind oder irgendeiner Kör
perschaft, Vereinigung oder Einzelperson, die in Deutschland wohnhaft 
oder geschäftlich tätig ist, sowie alle Geldzeichen, die von Deutschland in 
den von Deutschland besetzten Gebieten oder anderswo herausgegeben 
oder zur Herausgabe vorbereitet wurden, auszuhändigen.

16. (a) Alles Eigentum, alle Guthaben, Rechte, Anrechte und Interessen,
die in Deutschland für irgendein Land, mit dem irgendeine der Vereinten 
Nationen in Feindseligkeiten begriffen ist, innegehalten werden oder dessen 
Eigentum sind, oder die ïür Staatsangehörige eines solchen Landes, oder 
Personen, die in einem solchen Lande wohnhaft oder geschäftlich tätig 
sind, innegehalten werden oder deren Eigentum sind, werden unter Kon
trolle gestellt und bis zur Herausgabe weiterer Vorschrijüen in Verwah- 4

rung genommen.

(b) Alles Eigentum, alle Guthaben, Rechte, Anrechte und Interessen, die 
in Deutschland für Privatpersonen, Privatunternehmen und Gesellschaften 
in solchen Ländern — mit Ausnahme von Deutschland und dem in Unter- 
päragraph (a) oben erwähnten Ländern — die sich zu irgendeiner Zeit seit $
dem 1. September 1939 mit irgendeiner der Vereinten Nationen im Kriege 
zustande befunden haben, innegehalten werden oder deren Eigentum sind, 
werden unter Kontrolle gestellt und bis zur Herausgabe weiterer Vor
schriften in Verwahrung genommen.
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